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Hinweise zum Bienenschutz
Bestimmte Pflanzenschutzmittel sind für Bienen gefährlich. Bei der Anwendung dieser Mittel ist 
die Verordnung zum Schutz der Bienen vor Gefahren durch Pflanzenschutzmittel (Bienenschutz-
verordnung) vom 22. 7. 1992 (BGBl. I S. 1410) zu beachten. In der Gebrauchsanleitung sowie 
in dieser Produktinformation ist bei jedem Pflanzenschutzmittel ein Hinweis hinsichtlich seiner 
Wirkung auf Bienen vermerkt.

Kennzeichnung hinsichtlich der Wirkung auf Bienen
NB6611  Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder 

von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für  Unkräuter. – 
Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

NB6612  Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen 
werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-

   Biosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-
Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen 
nicht mitgetroffen werden. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 
11410, beachten.

NB6621  Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des 
täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft 
(B2). Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen beflo-
gene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverord-
nung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

NB6623  Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol- 
Biosynthese-Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von  Bienen 
 beflogen werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23.00 Uhr 
 angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden 
Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist ausweislich der Ge-
brauchsanleitung des Fungizids auch während des Bienenfluges ausdrücklich er-
laubt. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

NB663  Bienen werden nicht gefährdet aufgrund der durch die Zulassung festgelegten 
 Anwendung des Mittels (B3).

NB664  Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge 
bzw. Anwendungskonzentration als nichtbienengefährlich eingestuft (B4).

NB6641  Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge 
oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als 
nichtbienengefährlich eingestuft (B4).
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Hinweise zum Wasserschutz
Auszug aus der Auflagenliste zum Grundwasserschutz
NG237  Keine Anwendung in Zuflussbereichen (Einzugsgebieten) von Grund- und Quell - 

wassergewinnungsanlagen, Heilquellen und Trinkwassertalsperren sowie  sonstigen 
grundwasserempfindlichen Bereichen (W1).

NG2371  Für die Tauchbehandlung: Keine Anwendung in Zuflussbereichen (Einzugs-
  ge bieten) von Grund- und Quellwassergewinnungsanlagen, Heilquellen und Trink-

wassertalsperren sowie sonstigen grundwasserempfindlichen Bereichen (W1).
NG402   Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Ober-

flächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen 
 Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion 
darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine 
Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:  

  - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer  münden, 
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder 

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG404  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Ober-

flächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber 
 einschließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflan-
zendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Min-
destbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 

  - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den 
 ab geschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
 münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder 

 - die Anwendung im Mulch - oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
NG315 Keine Anwendung vor dem 15. April eines Kalenderjahres.
NG407  Keine Anwendung auf den Bodenarten reiner Sand, schwach schluffiger Sand und 

schwach toniger Sand.
NG412  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Ober-

flächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen 
 Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion 
darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine 
Mindestbreite von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 

  - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, 
bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder 

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
NG413  Keine Anwendung auf Böden mit einem organischen Kohlenstoffgehalt (Corg.)  kleiner 

als 1 %.

Anwendungsbeschränkung nach der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung:
„Keine Anwendung in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten sowie Verbot der 
Anwendung in Naturschutzgebieten und Nationalparks.
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Auflagen zum Schutz von Oberflächengewässern und Wasserorganismen
(Auszug aus der Auflagenliste (Richtlinie) der Biologischen Bundesanstalt)

NW200  Anwendung nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungs gebieten
 und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsbedingungen.
NW201   Anwendung nur in Kulturen bis zu einer max. Höhe, Aufwandmenge je Hektar sowie 

Anwendungshäufigkeit, wie sie sich aus der Gebrauchsanleitung ergeben.
NW261 Das Mittel ist fischgiftig.
NW262 Das Mittel ist giftig für Algen.
NW263 Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere.
NW264 Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
NW265 Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
NW466 Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer

gelangen lassen.
NW467  Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Spülflüssig-

keiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über 
die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

NW468  Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte
Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
 Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanali sation, 
Hof– und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

NW469 Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer
 gelangen lassen.
NW600  Keine Anwendung auf Flächen, von denen die Gefahr einer Abschwemmung in 

 Gewässer – insbesondere durch Regen oder Bewässerung – gegeben ist. In  jedem 
Fall sind folgende Mindestabstände zu Oberflächengewässern bei der Anwendung 
des Mittels einzuhalten:

NW601  Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasser führender – 
muss mindestens folgender Abstand bei der Anwendung des Mittels eingehalten 
werden:

NW602  Zwischen der behandelten Fläche und einem Oberflächengewässer – ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasser führender – 
muss der im folgenden genannte Abstand bei der Anwendung des Mittels eingehalten 
werden. Bei Vorliegen der im Verzeichnis risikomindernder  Anwendungsbedingungen 
vom 27. April 2000 (Bundesanzeiger S. 9878) in der  jeweils geltenden Fassung ge-
nannten Voraussetzungen ist die Einhaltung des  angegebenen reduzierten Abstandes 
ausreichend:

NW604  Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächen-
gewässern festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde 
 besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Auf-
lagen zum Schutz von Oberflächengewässern und Wasserorganismen (Auszug aus 
der Auflagenliste (Richtlinie) der Biologischen Bundesanstalt) genehmigt hat.

NW605-1 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern
  – ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch 

wasserführender Oberflächengewässer –, muss mit einem Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 
205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhän-
gigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Ge-
räte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. 



868

Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen, ist neben dem gemäß 
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern,  
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu be-
achten.

NW606  Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei 
der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächenge-
wässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich pe-
riodisch wasserführender – eingehalten wird. Zuwiderhandlungen können mit einem 
Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

NW607-1 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern
– ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch 
wasserführender Oberflächengewässer –, muss mit einem Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 
205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhän-
gigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Ge-
räte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. 
Für die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen, ist neben dem gemäß 
Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, 
das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beach-
ten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 
Euro geahndet werden.

NW608-1 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern
– ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch 
wasserführender Oberflächengewässer –, muss mindestens mit unten genanntem 
Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Landesrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwen-
dung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhand-
lungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden.

NW609-1 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern
– ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch 
wasserführender Oberflächengewässer –, muss mindestens mit unten genanntem 
Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwen-
dung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 
14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fas-
sung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbind-
lich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der An-
wendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro 
geahndet werden.

NW642-1  Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder 
Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht 
verbindliche Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhand-
lungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet 
werden.

NW701  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflä-
chengewässern – ausgenommen nur gelegentlich aber einschließlich periodisch 
wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener 
Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von 
Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m 
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haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: – ausreichende Auffang- 
systeme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vor-
handen sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation 
verbunden sind oder die Anwendung auf – einer Fläche erfolgt, die im Mulch- oder 
Direktsaatverfahren geführt wird.

NW702  Aufgrund der Gefahr der Abschwemmung muss bei der Anwendung zwischen der 
behandelten Fläche und Oberflächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich 
wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender – ein Sicherheitsab-
stand von 5 m eingehalten werden.

NW703  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 4 % und Oberflä-
chengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließ-
lich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen  Pflanzendecke 
bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den 
Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite 
von 10 m haben. Ein Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 

  – ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abge-
schwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden 
oder mit der Kanalisation verbunden sind oder 

  – die Anwendung auf einer Fläche erfolgt, die im Mulch- oder Direktsaatverfahren 
geführt wird.

NW705  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflä-
chengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließ-
lich periodisch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzdecke 
bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den 
Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite 
von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 

  – ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den 
 ab geschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder 

 – die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW706  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Ober-

flächengewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber ein-
schließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflan-
zendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf 
durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine 
Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 
– ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den ab-
geschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer 
münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im 
Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

Erläuterung zu spezifischen Abstandregelungen
Abstandsauflagen NW605, NW607, NW609
Um zu bestimmen, welchen Abstand man zum Gewässer einhalten muss, muss man im 
BBA-Verzeichnis “Verlustmindernde Geräte” (vom 14. Oktober 1993; Bundesanzeiger Nr. 205, 
S. 9780 in der jeweils geltenden Fassung), siehe auch unter www.bba.de, seinen verwendeten  
Düsentyp finden. In der Liste ist der Grad der Driftminderung verzeichnet, der mit bestimmten 
Düsen und Geräten bei definiertem Spritzdruck und Fahrgeschwindigkeit erreicht werden kann. 
Ist der Düsentyp gefunden, kann in der Gebrauchsanleitung der Produkte abgelesen  werden, 
 welcher Abstand zum Gewässer eingehalten werden muss.



870

Hinweise zum Schutz terrestrischer Nachbarflächen
(Auswahl der Auflagen, die in den Produkten dieses Verzeichnisses vorkommen)

NT101  Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, 
Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeich-
nis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 
9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 
50 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, – wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten 
erfolgt – oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 
3 m breit sind -oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
 Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ 
vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils gel-
tenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist.

NT102  Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, 
Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) 
in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % ein-
getragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik 
nicht erforderlich, – wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt 
-oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind – oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Bio-
logischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 
7.  Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils  geltenden 
Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

NT103  Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, 
Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) 
in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % ein-
getragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik 
nicht erforderlich, – wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt 
-oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind – oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Bio-
logischen -Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 
7.  Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils  geltenden 
Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist.

NT104  Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angren-
zenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, 
Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 
205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungs-
klasse 50 % eingetragen ist. Ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht möglich, 
muss bei der Anwendung ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 
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und Plätze) eingehalten werden. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz 
verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder 
angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind 
oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen 
Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, 
als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen 
worden ist. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes 
von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn  angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Flächen angelegt worden sind.

NT108  Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angren-
zenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, 
Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in 
einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung,  mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von 
mindestens 5 m erforderlich, – wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzge-
räten erfolgt -oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weni-
ger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines 
Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, – wenn die Anwendung des Mittels 
in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der 
regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a 
vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem 
ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist – oder angrenzende 
Flächen (z. B. Feldraine,  Hecken,  Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

NT109  Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angren-
zenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, 
Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in 
einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in 
die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von 
mindestens 5 m erforderlich, – wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzge-
räten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weni-
ger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines 
Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, – wenn die Anwendung des Mittels 
in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der 
regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a 
vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem 
ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist – oder angrenzende 
Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

NT112  Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angren-
zenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, 
Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Die Einhaltung eines Abstandes ist 
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nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z.B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) 
weniger als 3m breit sind oder nachweislich auf landwirtschaftliche oder gärtnerisch 
genutzte Flächenangelegt worden sind. Ferner ist die Einhaltung eines Abstandes nicht 
erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten 
durchgeführt wird oder in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundes-
anstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7.Februar 2002 
(Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13.April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als 
Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinststrukturen ausgewiesen ist.

NT114  Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angren-
zenden Flächen (ausgenommen Straßen, Wege und Plätze sowie landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Flächen, die zum Zeitpunkt der Anwendung keinen Kultur-
pflanzenbestand aufweisen) eingehalten werden.

NT125  Die Anwendung des Mittels ist bei zu erwartenden Tageshöchsttemperaturen von mehr 
als 25 °C Lufttemperatur, gemessen an einer geeigneten Wetterstation (z. B. des amt-
lichen Pflanzenschutzdienstes oder des Deutschen Wetterdienstes), auf eine längere 
abendliche Abkühlungsperiode mit Temperaturen unter 25 °C am Anwendungsort zu 
verlegen.

NT144  Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die 
Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 
Flächen mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlust-
mindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der je-
weils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftungsklasse 90 % eingetragen ist. Ist 
ein Abstand zu angrenzenden Flächen einzuhalten, gilt dies in einer auf diesen Abstand 
folgenden Breite von mindestens 20 m. Die Anwendung auf der restlichen zu behan-
delnden Fläche muss mit einem Gerät erfolgen, das in dem vorgenannten Verzeichnis 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist.

NT145  Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die 
Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Ver-
lustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der 
jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetra-
gen ist. Abweichend von den Vorgaben im Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ sind 
die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhal-
ten.

NT146  Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten.
NT170  Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschrei-

ten. 


